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Berichterstatterin Klara Neurauter: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 

Vizekanzler! Ich erstatte den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des 

Nationalrates vom 2. Juli 2019 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Aktien-

gesetz, das SE-Gesetz, das Übernahmegesetz und das Unternehmensgesetzbuch ge-

ändert werden.  

Mit dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates wird die Richtlinie (EU) 2017/828 

zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen 

Mitwirkung der Aktionäre umgesetzt.  

Erklärtes Ziel der Richtlinie ist es, ein attraktives Umfeld für Aktionäre zu schaffen und 

die Corporate Governance der börsennotierten Unternehmen in der Europäischen 

Union weiter zu verbessern.  

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung.  

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 9. Juli 2019 mit Stimmen-

einhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 

Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Hubert Koller, MA: Danke für den Bericht.  

Wir gehen in die Debatte ein.  

Als Erster ist Herr Bundesrat Robert Seeber zu Wort gemeldet. – Bitte. 

 


